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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1991/01/29 90/04/0292 1

Stammrechtssatz

Mit der Firma einer juristischen Person wird - im Gegensatz zu jener eines Einzelkaufmannes, welche nur Kennzeichen

des Unternehmens ist, dessen Rechtsträger der Kaufmann als physische Person ist - das betreAende mit eigener

Rechtspersönlichkeit ausgestattete Gebilde bezeichnet. Daß bei Bezeichnung des Bescheidadressaten der Firma auch

noch ein Hinweis auf ihre Rechtsform (hier "KG") beigefügt wird, schadet nicht.

Schlagworte
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